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1. Einleitung und untersuchte Fragestellung  

Das Land Schleswig-Holstein hat im Rahmen der Aufstellung des Landesentwicklungs-

plans (LEP) angekündigt, den Anteil der Eignungsflächen für die Windenergienutzung 

auf 1 Prozent der Landesfläche anzuheben. Dabei sind weite Bereiche an der Nordsee-

küste (z.B. Sönke-Nissen-Koog südwestlich Langenhorn) und auf der Insel Fehmarn 

bereits als stark vorbelastet einzustufen. 

Vor diesem Hintergrund hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR, früher LANU) im Hinblick auf die Ver-

einbarkeit von Vogelschutz und Windenergienutzung Empfehlungen aufgestellt, damit 

Planer, Investoren und Behörden etwaige artenschutzrechtliche Konflikte bereits früh-

zeitig im Vorfeld erkennen und lösen können. Dabei spielt neben dem Schutz empfindli-

cher Brutvogelarten auch der Vogelzug eine bedeutende Rolle (LANU 2008a). 

 

Abb. 1: Im Kreiskonzept ausgewiesene Windkrafteignungsflächen westlich von 
Langenhorn  
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Im Kreiskonzept für Nordfriesland sind u.a. 3 Eignungsflächen für insgesamt 16 Wind-

kraftanlagen westlich von Langenhorn benannt (s. Abb. 1). In der Eignungsfläche 030 

plant die Gemeinde Langenhorn zur Zeit im Rahmen eines Repoweringverfahrens den 

Bau von 4 Anlagen mit einer Gesamthöhe von ca. 150 m. Für das Faunistische Fach-

gutachten (GfN 2010) als Bestandteil der Planunterlagen wurden hinsichtlich der Vogel-

fauna nur die Brutvögel gründlich erfasst. Die Rastvögel wurden nur punktuell in einem 

sehr kleinen 2-wöchigen Zeitfenster außerhalb der Hauptrastzeit bearbeitet, gezielte 

Untersuchungen zum Vogelzug im Bereich des Repoweringverfahrens fehlen. Der ge-

plante Windpark 026 Ockholm befindet sich ebenfalls schon im Verfahren, während der 

Windpark 027 Bordelum erst später realisiert werden soll. 

Die vorliegende gutachterliche Bewertung soll im Auftrag für die Bürgerinitiative „Le-

benswertes Langenhorn“ auf Basis einer Literatur- und Datenrecherche zunächst die 

grundsätzliche Bedeutung des Raumes Langenhorn im Hinblick auf den Vogelzug auf-

zeigen. Darüber hinaus sollen mögliche Beeinträchtigungen von Rastvögeln unter Be-

rücksichtigung der bekannten bedeutenden Rastflächen im weiteren Umfeld dargestellt 

und bewertet werden. 
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2. Bewertung der Bedeutung des Raumes Langenhorn für 
den Vogelzug  

2.1. Grundsätzliche Bedeutung der nordfriesischen Nordseeküste für 
den Vogelzug  

Als „Vogelzug“ werden entsprechend BERTHOLD (2000) hier die saisonalen Wande-

rungen von Vögeln zwischen ihren Brutgebieten und den klimatisch günstiger gelege-

nen Überwinterungsgebieten bezeichnet. Lokale Flugbewegungen z.B. zwischen ver-

schiedenen Nahrungsflächen oder Flüge von bzw. zu Schlafplätzen stellen keine Zug-

bewegungen im eigentlichen Sinne dar, sind aber im Hinblick auf die Verträglichkeit des 

Ausbaus der Windenergienutzung ebenfalls von planerischer Relevanz (LANU 2008a). 

Schleswig-Holstein besitzt als geographischer Brückenkopf zwischen Skandinavien und 

Mitteleuropa sowie zwischen der Nord- und Ostsee gleich in zweifacher Hinsicht eine 

europaweit herausragende Rolle für den eurasischen Vogelzug. Insgesamt dürften 

schätzungsweise jährlich mehr als 500 Millionen Vögel das Land durchqueren (KOOP 

2002). 

Das Wattenmeer gehört für rastende Wasser- und Watvögel zu den bedeutendsten 

Feuchtgebieten der Welt und ist das wichtigste zusammenhängende Rast-, Mauser- 

und Überwinterungsgebiet auf dem ostatlantischen Zugweg von der Arktis bis nach 

Südafrika. Während des Höhepunktes des Zuges rasten zeitweise mehr als eine Millio-

nen Zugvögel, vor allem Wat- und Wasservögel, gleichzeitig im schleswig-

holsteinischen Wattenmeer (LANU 2008a). Insgesamt nutzen jährlich ca. 10 – 12 Millio-

nen Zugvögel das gesamte Wattenmeer von Dänemark bis in die Niederlande (LKN 

2008), von denen ein Großteil auch in Schleswig-Holstein rastet. Die Herkunftsgebiete 

der hier rastenden bzw. durchziehenden Vögel liegen in Skandinavien und Sibirien und 

reichen bis in die dortigen Arktisgebiete. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Hauptzugwege im Nordwesten Schleswig -
Holsteins  
blau: Wasservögel, braun: Singvögel, Greifvögel und Tauben; nach KOOP (2002, 2010); der 
rote Punkt markiert den Untersuchungsraum 
 
Der Vogelzug an der nordfriesischen Nordseeküste wird dabei ganz wesentlich von 

zwei Hauptzugrichtungen dominiert. Skandinavische Vögel queren das Land in Nord-

Süd-Richtung entlang der Küste und über die Inseln und Halligen („Cimbrischer Zug-

weg“ oder „Jütlandzugweg“). Aus Richtung Osten erreichen sibirische Wat- und Wasser-

vogelarten die nordfriesische Küste. Eine grobe schematische Darstellung der Haupt-

zugrichtungen während des Herbstzuges ist Abbildung 2 zu entnehmen. Der Frühjahrs-

zug verläuft grob in entgegengesetzter Richtung. Ähnlich wie im Verlauf des Fehmarn-

zugweges im östlichen Schleswig-Holstein kreuzen sich an der schleswig-holstei-

nischen, so auch an der nordfriesischen Nordseeküste zwei Zugwege internationaler 

Bedeutung. 

Besonders hervorzuheben ist die in der aktuellen Fachliteratur (KOOP 2010) zum ers-

ten Mal in dieser Deutlichkeit hervorgehobene Bedeutung des Wat- und Wasservogel-

Zugweges von der Flensburger Förde nach Südwesten über Lecker und Bongsieler Au 

zum Wattenmeer im Bereich des Hauke-Haien-Kooges als eigenständiger Hauptzug-

weg. In Abbildung 2 ist dies der nördliche der 4 großen blau gestrichelten Pfeile. 
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2.2. Bedeutung der Nordergosharde für den Vogelzug  

Eine räumlich-zeitliche Darstellung des Vogelzuges ist auf einer kleinräumigen bzw. lo-

kalen Ebene von einigen Quadratkilometern Größe in der Regel nicht verlässlich mög-

lich, da das Vogelzuggeschehen in erheblichem Maße von Witterungseinflüssen be-

stimmt wird (GATTER 2000, KOOP 2002).  

Gerade Sichtverhältnisse, Windstärke und -Richtung beeinflussen den Vogelzug häufig 

unmittelbar und führen zu entsprechenden zeitlichen aber auch räumlichen Verschie-

bungen. Insofern ist es für eine grobe Darstellung der Vogelzugrelevanz eines Gebietes 

unumgänglich, auch das weitere räumliche Umfeld in die Betrachtung einzubeziehen, 

um vorsorgeorientiert ein möglichst hohes Maß an Planungssicherheit und damit im 

Hinblick auf Artenschutzaspekte auch Rechtssicherheit zu erlangen. 

Anders als in weiten Teilen des östlichen Schleswig-Holsteins wurden im Bereich Nor-

dergosharde - ebenso wie in vielen anderen Regionen an der schleswig-holsteinischen 

Westküste - kaum systematischen Vogelzugerfassungen durchgeführt (KOOP, Projekt-

leiter Vogelzugerfassung der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-

Holstein und Hamburg, mdl. Mitteilung). Hier beschränkt sich die feldornithologische Tä-

tigkeit im Wesentlichen auf die Erfassung der Rastvögel in den großen Schutzgebieten 

in unmittelbarer Nähe zum Wattenmeer. Für eine grobe, d.h. grundsätzliche  Bewertung 

des Untersuchungsgebietes im Hinblick auf seine Vogelzugrelevanz lassen sich aber 

dennoch hinreichend verlässliche Aussagen treffen, die ggfs. im Rahmen weiterge-

hender Felderfassungen zu  ergänzen wären. Eine genaue Quantifizierung und räum-

lich-zeitlich detaillierte Darstellung des Zuggeschehens in dem Untersuchungsgebiet ist 

dabei jedoch zur Zeit nicht möglich (s.o.!). 

Die im Folgenden vorgenommene Bewertung der Vogelzugrelevanz basiert auf folgen-

den Grundlagen: 

�x KOOP (2002, 2008, 2010) hat im Auftrage des Landes Schleswig-Holstein für 

das gesamte Land Schleswig-Holstein den sichtbaren Vogelzug räumlich und 

zeitlich grob dargestellt. Grundlage waren neben eigenen Erfassungen die Aus-

wertung der Regionalkarteien der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Schles-

wig-Holstein und Hamburg (OAG) sowie eine intensive Literaturrecherche. Seiner 

Darstellung liegen landesweit rund 65.000 Datensätze zu Zugrichtungen und Vo-

gelzahlen zugrunde. Für den weiteren Untersuchungsraum sind es jedoch nur 
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einige hundert. Der Autor kommt aber zu der Auffassung, dass dieser Datenum-

fang für die Darstellung der Bedeutung des Raumes für den Vogelzug bereits 

ausreichend ist. 

�x Das Untersuchungsgebiet ist bezüglich seiner ökologischen Funktion nicht iso-

liert zu betrachten, sondern steht räumlich-funktional mit den bedeutenden Rast-

gebieten Hauke-Haien-Koog, Sönke-Nissen-Koog, Hamburger Hallig, dem 

Beltringharder Koog und dem Bottschlotter See in einem gemeinsamen Kontext.  

Demzufolge sind die genannten Gebiete Start- und Endpunkt von Zugbewegungen. Aus 

diesen für Wat- und Wasservögel international bedeutenden Gebieten liegen – mit Aus-

nahme des Bottschlotter Sees - verlässliche langjährige Rastvogelzahlen vor. Da die 

Hauptzugrichtungen der an- und abziehenden Wasservögel im Wesentlichen bekannt 

sind (KOOP 2002), lassen sich hieraus grundsätzliche Aussagen zur Vogelzugrelevanz 

ableiten. 

In Abbildung 2 sind die wesentlichen Zugrichtungen im Bereich der nordfriesischen 

Nordseeküste dargestellt. Skandinavische Zugvögel folgen dabei dem gesamten Küs-

tenverlauf in Nord-Süd-Richtung in einem mehrere Kilometer breiten Streifen.  

Die Breite dieses Zugkorridors ist jedoch nicht statisch, sondern hängt ganz wesentlich 

von den Windverhältnissen ab. So ist beispielsweise davon auszugehen, dass  sich das 

herbstliche Wegzuggeschehen bei Südost- bis Ostwetterlagen wesentlich stärker auf 

den unmittelbaren Küstenbereich und ggf. die Inseln und Halligen beschränkt als bei 

den normalerweise im Herbst vorherrschenden Nordwest- bis West-Wetterlagen, die 

dazu führen, dass sich wesentliche Anteile des Zuggeschehens auch in Bereichen voll-

ziehen, die weiter im Binnenland liegen. 

Die Bedeutung der Küstenverläufe für den Vogelzug insgesamt wird dadurch unterstri-

chen, dass auch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume des 

Landes Schleswig-Holstein empfiehlt, einen mindestens 3 km breiten küstenbegleiten-

den Streifen von der Windenergienutzung freizuhalten (LANU 2008a). 

Darüber hinaus erreichen sibirische Wat- und Wasservogelarten die Wattenmeerküste, 

nachdem sie vor allem im Bereich der Schlei sowie aus der Flensburger Förde die Ost-

see verlassen und quer über Schleswig-Holstein hinweg in Richtung Wattenmeer zie-

hen. Auch im Verlauf dieses Zugweges können die Windverhältnisse räumliche Ver-

schiebungen hervorrufen. 
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Als regionale Leitlinien in der Umgebung dienen dabei vor allem die 2-3 km nördlich 

verlaufende Lecker Au, die Bongsieler Au und der Geestabhang (KOOP 2002 und mdl.). 

Demzufolge kommt es in der Umgebung des Untersuchungsraums bei einigen Wasser-

vogelarten zeitweise zu konzentriertem und sehr auffälligem Zugaufkommen. Die nach-

folgende Abbildung 3 verdeutlicht die genannten Zugwege im Umfeld um das Untersu-

chungsgebiet. 

 

Abb. 3: Zugkorridore der aus Ost en kommenden Wat - und Wasservogelarten im 
Bereich Langenhorn  
(nach KOOP 2002) 
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2.3. Bedeutung für ausgewählte Zugvogelarten  

Aufgrund ihres rechtlichen Status´ („in Schutzgebieten zu schützende Vogelarten“) sind 

die in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄ-

ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über die Erhaltung 

der wildlebenden Vogelarten) gelisteten Vogelarten für die Raumplanung von besonde-

rem Interesse. Im Hinblick auf die zu untersuchende Fragestellung sind daher v.a. fol-

gende Arten von besonderer Bedeutung: 

�” Nonnengans (Branta leucopsis) 
�” Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 
�” Großer Brachvogel (Numenius arquata) und  
�” Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica), aber auch die  
�” Ringelgans (Branta bernicla), 

die im Wattenmeer in national und international bedeutenden Beständen rasten (LANU 

2008a, b). Nachfolgend wird für die genannten Arten das von KOOP (2002) skizzierte 

Zugaufkommen im Untersuchungsgebiet grob dargestellt: 
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Nonnengans  (siehe Titelbild) 
 

 
Abb. 4: Zuggeschehen der Nonnengans  
Heimzug            Wegzug 
aus KOOP (2002); roter Kreis: Untersuchungsgebiet 
 

Die aus Sibirien stammenden Nonnengänse erreichen in relativ breiter Front über die 

Schlei und die Eckernförder Bucht kommend den Untersuchungsraum. Die Art zieht 

tagsüber als auch nachts. Vor allem das Wegzuggeschehen erstreckt sich oft nur über 

wenige Tage Anfang bis Mitte Oktober, an denen große Teile des schleswig-

holsteinischen Rastbestandes durchziehen (KLOSE, eig. Beob.) Konzentrationen im 

Untersuchungsraum sind vor allem während des Wegzuges festzustellen. Der Wegzug 

erstreckt sich von Anfang September bis Anfang November mit einem extremen Gipfel 

im Oktober. Der Heimzug verläuft im Wesentlichen von Anfang April bis Mitte Mai. 

Herausragende Zug-Beobachtung aus der Region (KOOP 2002): 
08.10.1992: Ankunft von 10.000 – 30.000 Ex. im Beltringharder Koog (BRUNS) 
 
Aktuelle Zug-Beobachtung aus der Repowering-Fläche Langenhorn (GfN 2010): 
19.05.2009: rund 700 Ex. in großer Höhe überfliegend nach Nordosten 
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Goldregenpfeifer  
 

 
Abb. 5: Wegzuggeschehen des Goldregenpfeifers  
aus KOOP (2002); roter Kreis: Untersuchungsgebiet   
 
Wie bei viele andere Watvogelarten findet der Zug des Goldregenpfeifers vielfach 

nachts und in vergleichsweise großen Höhen statt, so dass das Zuggeschehen oftmals 

übersehen wird. Gerade während des Heimzuges erreichen die Vögel bereits über der 

Marsch vielfach beträchtliche Höhen, so dass sie anschließend kaum wahrgenommen 

werden. Aus dem Untersuchungsraum liegen kaum Zugbeobachtungen vor. Möglicher-

weise ist das Zugaufkommen im Untersuchungsraum aufgrund der geschilderten me-

thodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung deutlich unterrepräsentiert. Durch eine 

aktuelle Einzelbeobachtung (s.u.) ist jedoch starke Zug- bzw. Flugaktivität belegt. 

Der Wegzug beginnt im Juli, steigert sich im August und ist im November im wesent-

lichen abgeschlossen. Der Heimzug erfolgt weit überwiegend im April. 

Aktuelle Zug-Beobachtung aus der Repowering-Fläche Langenhorn (GfN 2010): 
08.11.2009 : rund 3.300 Ex. überfliegend nach Südosten 
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Großer Brachvogel  
 

 
Abb. 6: Zugge schehen des Großen Brachvogels  
Heimzug                    Wegzug 
aus KOOP (2002) ; roter Kreis: Untersuchungsgebiet 
 
Die das Land passierenden Großen Brachvögel stammen aus einem sehr großen Ein-

zugsgebiet von Skandinavien bis Sibirien. Der Wegzug verläuft überwiegend über den 

Fehmarnbelt in Richtung Kieler Förde und von dort nach Westen ins Wattenmeer. Ein 

weiterer Hauptzugkorridor nimmt seinen Anfang in der Lübecker Bucht, von wo die Vö-

gel westlich weiterziehen. Während des Herbstzuges wird das Untersuchungsgebiet 

schwach berührt. Auf dem Heimzug sind jedoch aus dem Untersuchungsgebiet stärkere 

Massierungen belegt. 

Der Wegzug erfolgt bereits ab Juni und zieht sich bis in den November; der Heimzug 

erfolgt mit einem ausgeprägten Gipfel zwischen April und Mai. 
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Pfuhlschnepfe  

Der Wegzug verläuft überwiegend über den Zugweg Fehmarnbelt-Eckernförder Bucht 

ins Wattenmeer. Ein Großteil der Pfuhlschnepfen dürfte damit südlich des Untersu-

chungsraumes im Wattenmeer eintreffen. Während des Heimzuges kommt es an der 

gesamten nordfriesischen Küste, so auch im Untersuchungsraum, zu deutlichen Mas-

sierungen. 

 

Abb. 7: Zuggeschehen der Pfuhlschnepfe  
Heimzug            Wegzug 
aus (KOOP 2002) ; roter Kreis: Untersuchungsgebiet 

 
Abb. 8: Pfuhlschnepfe im Schlichtkleid  
Der Wegzug erstreckt sich im Wesentlichen von Juli bis September; der Heimzug er-

folgt überwiegend zwischen April und Juni mit einem deutlichen Höhepunkt Ende Mai. 
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Ringelgans  
 

 
Abb. 9: Zuggeschehen der Ringelgans  

Heimzug          Wegzug 
aus KOOP (2002) ; roter Kreis: Untersuchungsgebiet 
 
Der Wegzug der aus Sibirien stammenden Ringelgans stellt sich im Raum Langenhorn 

im Vergleich zur Nonnengans weniger auffällig dar, da ein Großteil der Gänse über die 

Eckernförder Bucht und die Kieler Förde kommend, also deutlich südlich vom Untersu-

chungsgebiet, die Westküste erreicht. Im Gegensatz dazu lassen sich während des 

Heimzuges im Frühjahr deutliche Massierungen im Untersuchungsraum belegen. 

Der Wegzug der Ringelgans erfolgt von September bis Mitte November mit einem Hö-

hepunkt in den Monaten September und Oktober; der Heimzug erfolgt überwiegend im 

Monat Mai. 

Herausragende Zug-Beobachtungen aus der Region Langenhorn (KOOP 2002): 
 
21.05.1977: 4.000 Ex. über dem Hauke-Haien-Koog/NF gen NE (KELM) 
27.05.2008: 7.495 Ex. über dem Hauke-Haien-Koog/NF von 5:30-10:00 Uhr (M. KÜHN) 
 
Neben den vorstehend dargestellten Wat- und Wasservogelarten zieht eine Vielzahl von 

Landvögeln in Nord-Süd-Richtung die Küste auf dem „Cimbrischen Zugweg“ entlang. 

Das Zugaufkommen der Massenarten wie Finken, Pieper und Stelzen, Lerchen (s.u. 

Beispiel Feldlerche) und Ringeltauben kann bei guten Zugbedingungen erhebliche Aus-

maße annehmen. Darüber hinaus ist belegt, dass im Falle von Verdriftungen Wespen-

bussarde und Rotmilane, die beide nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie ge-

schützt sind, das Untersuchungsgebiet berühren (KOOP 2002). 
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Feldlerche  
 

 
Abb. 10: Zuggeschehen der Feldlerche  
Heimzug           Wegzug 
aus KOOP (2002); roter Kreis: Untersuchungsgebiet 
 
Für die Feldlerche ist im weiteren Untersuchungsraum mehrfach starkes Zugaufkom-

men belegt. Während des Wegzuges ziehen erhebliche Anzahlen der Küste folgend 

nach Süden. Auf dem Heimzug ziehen die meisten Vögel überwiegend südlich des Un-

tersuchungsraumes in Richtung Nordosten. 

Der Wegzug erfolgt weit überwiegend im Oktober; der Heimzug ist im Wesentlichen von 

Februar bis Anfang April mit einem seht starken Gipfel im März zu beobachten. 
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2.4 Phänologie des Vogelzuges  

Für die Bewertung eines Durchzugsraumes ist nicht nur das räumliche und quantitative 

Auftreten von Zugvögeln maßgeblich, sondern auch die zeitliche Streuung des Vogel-

zugaufkommens. Der Vogelzug in Mitteleuropa findet während eines großen Anteils des 

Jahres statt. Zwar dauert die Hauptzugzeit der einzelnen Arten bzw. Artengruppen oft-

mals nur einige Tage (z.B. Nonnengans) bis Wochen. Entsprechend ihrer Zugstrategie 

und der Entfernung zu ihrem Winterquartier ziehen die einzelnen Artengruppen jedoch 

während unterschiedlicher Zeiten. Daher steigt die Bedeutung eines Raumes für den 

Vogelzug mit der Anzahl der durchziehenden Arten(-gruppen). 

In Schleswig-Holstein ist bereits ab Ende Juni/Anfang Juli mit dem Frühwegzug der ers-

ten Watvogelarten (z.B. Großer Brachvogel, Gold- und Kiebitzregenpfeifer) zu rechnen, 

der in den Monaten August und September seinen Höhepunkt findet. Auch die Lang-

streckenzieher unter den Landvögeln, v.a. Schafstelzen und Baumpieper, ziehen über-

wiegend im August durch. Um die Monatswende August/September beginnt der Durch-

zug skandinavischer Greifvögel; im September und Oktober dominieren die Massenar-

ten Wiesenpieper und Finken das Vogelzuggeschehen. Allein während der Wegzug-

phase dauert der Vogelzug in Schleswig-Holstein somit mindestens 4-5 Monate  

Die oben genannten Artengruppen berühren auch in nennenswerter Größenordnung 

den weiteren Untersuchungsraum (vgl. Abb. 2), so dass hier mindestens während der 

Hälfte des Jahres deutliches Vogelzuggeschehen stattfindet. 

2.5 Fazit  

Bei großräumiger Betrachtung ist die nordfriesische Wattenmeerküste als europaweit 

einzigartiger Lebensraum von herausragender Bedeutung für durchziehende Vögel aus 

Skandinavien und Sibirien. Trotz fehlender Studien zum Vogelzug im Raum westlich 

von Langenhorn ist aufgrund der hohen Rastbestände im nahe gelegenen Wattenmeer 

und in Nachbarkögen sowie der von KOOP (2002, 2010) vorgenommenen groben Dar-

stellung des Zugaufkommens von einer erheblichen, überdurchschnittlichen Bedeutung 

des Raums für den Vogelzug einschließlich lokaler Flugbewegungen auszugehen. Es 

kommt im Untersuchungsraum und dessen Umgebung bei einigen Wat- und Wasser-

vogelarten zeitweise zu konzentriertem und sehr auffälligem Zuggeschehen, das sich 

u.a. durch einige aktuelle Zugdaten belegen lässt (s. GfN 2010). Dabei ist auch bei be-

sonders planungsrelevanten Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie er-

hebliches Zugaufkommen bzw. Flugaktivität nachgewiesen. 
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3. Rastvogel bestände  im Raum Langenhorn  

Etliche Wasser- und Watvögel der Nordseeküste rasten nicht nur im Nationalpark, 

sondern auch regelmäßig in großer Zahl oder sogar überwiegend auf binnendeichs 

gelegenen küstennahen, intensiv genutzten Marschäckern wie z.B. einige Watvögel 

(v.a. Kiebitz, Goldregenpfeifer), einige nordische Gänse- und Entenarten (Nonnengans, 

Graugans, Blässgans, Pfeifente) sowie Sing- und Zwergschwan (vgl. GfN 2005). 

Besonders hoch ist der Prozentsatz der Rastflächen außerhalb von 

Vogelschutzgebieten beim Goldregenpfeifer mit etwa 80 % (LLUR 2008b: 73f). Beim 

Kiebitz, der häufig mit dem Goldregenpfeifer vergesellschaftet ist, dürfte er ähnlich hoch 

liegen. Für den Zwergschwan wird der Anteil von Nahrungsflächen außerhalb der 

Vogelschutzgebiete mit über 50 % angegeben (Romahn et al. 2008: 32). 

Die Nahrungsflächen der Küstenvögel binnendeichs können sich mehrere Kilometer 

landeinwärts befinden. Bei Gänsen und Schwänen wurde festgestellt, dass sie häufig 

Nahrungsflächen bis zu etwa 5-6 km sowie im Falle der Nonnengans maximal 9 km 

entfernt von ihren Schlafplätzen an Gewässern aufsuchen (GLOE 2002, GLUTZ VON 

BLOTZHEIM 1990). Sehr gut geeignete Schlafplätze im Umfeld des geplanten 

Windparks sind u.a. das Speicherbecken im Hauke-Haien-Koog (3-5 km entfernt) und 

der Bottschlotter See (4-5 km entfernt). Aus diesem Grund ist in Brandenburg 

vorsorgend eine gründliche Einzelfallprüfung vorgeschrieben, sofern Windkraftanlagen 

innerhalb eines 5 km-Radius um Großschlafplätze von Gänsen und Schwänen geplant 

werden (PIELA 2010). Die Untersuchung besenderter Goldregenpfeifer ergab, dass 

diese nachts zur Nahrungsaufnahme bis zu 6 km von der Küste ins Binnenland flogen 

(KETZENBERG & EXO 1997). 

Die gesamte Fläche des geplanten Windparks Langenhorn einschließlich seiner ggf. 

von Scheuchwirkungen betroffenen Umgebung besitzt somit auf Grund ihrer Lage ein 

hohes Potenzial für die o.g. küstentypischen Rastvögel, die zum Erhaltungsgegenstand 

des Vogelschutzgebietes Wattenmeer gehören. Der geplante Windpark könnte wichtige 

Teilflächen des örtlichen Rastflächen-Verbundes dieser Rastvogelarten des 

Vogelschutzgebietes beanspruchen bzw. durch Randwirkungen (Scheucheffekt) 

entwerten. 

Die Datenlage hinsichtlich der Rastvogelbestände im Raum Langenhorn ist 

ausgesprochen heterogen. Während im Rahmen des trilateralen Wattenmeer-
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Monitoringprogramms (TMAP) die Rastvögel des Vogelschutzgebietes Wattenmeer (s. 

hallblau schraffierter Bereich in Karte 10 und 11) sowie einzelner unmittelbar 

angrenzender Köge (landwirtschaftlich genutzter Teil der Hauke-Haien-Kooges, Sönke-

Nissen-Koog) schon seit vielen Jahren 2mal im Monat gezählt werden, liegen über die 

übrigen Köge binnendeichs nur einzelne (z.B. Langenhorner Koog, Ockholmer Koog, 

Louisenkoog) oder keine Rastvogelzählungen vor. Dies betrifft auch das Zählgebiet 

MN49 Sterdebüller Koog, an dessen Nordwestrand der Windpark Langenhorn geplant 

wird. Im Folgenden wird näher auf einige besonders relevante Arten eingegangen. 
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3.1 Goldregenpfeifer  

 

Abb. 11: Goldregenpfeifer im  Prachtkleid  
 

Die wichtigste Rastvogelart der Region Langenhorn ist nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand der Goldregenpfeifer. In Schleswig-Holstein rastet mit 100.000 – 110.000 

Vögeln etwa die Hälfte der deutschen Rastpopulation bzw. 12-13 % der in Europa 

überwinternden Population. Innerhalb Schleswig-Holsteins sind Eiderstedt, die 

Westküste von der dänischen Grenze bis zur Hamburger Hallig sowie das 

nordwestliche Dithmarschen die bedeutendsten Rastebiete (LANU 2008a). 

Der Raum westlich Langenhorns ist als Schwerpunktraum des Goldregenpfeifers 

innerhalb des großräumigen Rastgebietes von der Dänischen Grenze bis zur 

Hamburger Hallig zu bezeichnen. Dies ist für den Hauke-Haien-Koog und den Sönke-

Nissen-Koog durch langjährige Zählreihen sehr gut dokumentiert (s. Abb. 12). Dort sind 

während der Hauptrastzeit im Durchschnitt 5.300 (Summe beider Zählgebiete des 

Hauke-Haien-Kooges: 1.700 + 3.600) bzw. 4.800 (Sönke-Nissen-Koog) anzutreffen. 

Aus dem unmittelbar nördlich an das Repoweringvorhaben angrenzenden 

Langenhorner Koog liegen lediglich drei aktuelle Zählungen vor, die alle über 1.000 

Exemplare sowie als Höchstwert 4.800 Exemplare am 10.11.2006 erbrachten. Aus dem 

Jahre 1993 datiert eine Zählung von 10.320 Goldregenpfeifern im Langenhorner Koog, 
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die zu den höchsten lokalen Konzentrationen gehört, die landesweit bekannt sind 

(JEROMIN 2003: 57). Ein weiterer lokaler Rastschwerpunkt befindet sich im Raum um 

den Bottschlotter See. 

 

Abb. 12: Rastverbreitung des Goldregenpfeifers im Raum Langenhorn  
Dargestellt sind die jeweils höchsten Halbmonats-Mittelwerte für die schwarz umrandeten 
Rastvogel-Zählgebiete, die vielfach auf nur einer Zählung pro Halbmonat beruhen. Daten ab 
2003. 
*: im Zählgebiet nur Einzeldaten vorhanden, ansonsten langjährige, i.d.R.  2-wöchentliche 
Zählungen im Zählgebiet (Rastvogel-Monitoring im Auftrag des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer) 
?: keine Nachweise aus dem Zählgebiet vorhanden 
Quellen: Nationalparkverwaltung, TMAP (trilaterales Wattenmeer-Monitoringprogramm), GfN 
(2010), Jödicke (2006) 
 

Bei drei aktuellen Zählungen auf den Flächen des Repoweringvorhabens mit naher 

Umgebung (Nordwestteil des Zählgebietes Sterdebüller Koog) wurden im März 2009 

maximal 1.500 Goldregenpfeifer in einer Entfernung von 600 m oder mehr zu den 

vorgesehenen Anlagenstandorten festgestellt (GfN 2010). Dies entspricht einem Anteil 

von ca. 1,4 % des Landesbestandes. Bei der Bewertung dieser Zahl ist zu beachten, 

dass sie nicht aus der regionalen Hauptrastzeit des Goldregenpfeifers stammt. Diese ist 

– basierend auf den langjährigen Daten aus Hauke-Haien-Koog und Sönke-Nissen-
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Koog – eindeutig dem Wegzug im Herbst mit den Spitzenmonaten September / Oktober 

zugeordnet. Hieraus folgt, dass vor allem in der Hauptrastzeit mit weitaus höheren 

Rastbeständen auch im unmittelbaren Vorhabensbereich zu rechnen ist.  

Da das Repoweringvorhaben Langenhorn mitten in einem großräumigen Schwerpunkt-

rastgebiet des Goldregenpfeifers liegt, ist weiterhin v.a. in der herbstlichen Hauptrastzeit 

mit ausgeprägten lokalen Flugbewegungen von großen Goldregenpfeiferschwärmen 

zwischen den o.g. Schwerpunkträumen des lokalen Rastflächenverbundes zu rechnen, 

die auch den Standort des Repoweringvorhabens Langenhorn berühren. Um einen 

derartigen lokalen / regionalen Ortswechsel könnte es sich bei den 3.300 in Richtung 

Südosten überfliegenden Goldregenpfeifern am 08.11.2009 (GfN 2010) gehandelt 

haben, deren Flugrichtung nicht der Wegzugrichtung Westen bzw. Südwesten 

entsprach (s.o. S. 8f). 
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3.2 Nonnengans  

Der schleswig-holsteinische Rastbestand der Nonnengans wird mit 100.000 

angegeben. Zu den Hauptrastgebieten des Landes gehört u.a. der Küstenbereich 

Beltringharder Koog bis Hamburger Hallig (LANU 2008a). Diesem großräumigen 

Rastgebiet sind auch die gut bekannten Rastgebiete Sönke-Nissen-Koog, Hauke-

Haien-Koog sowie – relativ küstenfern gelegen - Bottschlotter See mit Umgebung 

zuzuordnen (s. Abb. 13). 

Aus den langjährigen Zählergebnissen der gut untersuchten landwirtschaftlich 

genutzten Köge der Region (Hauke-Haien-Koog, Sönke-Nissen-Koog) geht hervor, 

dass diese hauptsächlich während des Herbstzuges mit den Spitzen-Rastmonaten 

Oktober / November von der Nonnengans als Rastgebiet genutzt werden. Die mittleren 

Rastzahlen sind für die Herbstrastzeit sind 5- bis 10-mal so hoch wie für die 

Frühjahrszeit.  

Für den Bereich des Repoweringvorhabens Langenhorn ist die Datenlage hinsichtlich 

der Nonnengans deutlich schlechter als beim Goldregenpfeifer. Die 3 

Rastvogelzählungen im Bereich des Repoweringvorhabens (Zählgebiet Sterdebüller 

Koog) vom März 2009, bei denen keine Nonnengänse erfasst wurden (GfN 2010), 

besitzen nur eine geringe Aussagekraft, da sie aus dem Frühjahr stammen (s.o.). Auch 

aus dem Langenhorner Koog liegen keine Nonnengans-Rastnachweise vor. Lediglich 

für den westlich an das Vorhaben angrenzenden Ockholmer Koog wurden zwei 

Nonnengans-Rastansammlungen mit maximal 2.500 Vögeln am 05.04.2009 gemeldet 

(www.naturgucker.de/Gebiet Ockholm ‚Süderdeich’). 

Nach Beobachtungen des ortsansässigen Landwirtes Herrn Christiansen, Langenhorn, 

halten sich in den Repoweringflächen häufig im Winterhalbjahr ab September bis zu ca. 

500 Gänse, darunter auch Nonnengänse, auf. Dies ist als weiterer Hinweis auf die 

potenziell hohe Rastvogelbedeutung des Plangebietes zu werten. 
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Abb. 13: Rastverbreitung der Nonnengans  im Raum Langenhorn  

Dargestellt sind die Maxima für die schwarz umrandeten Rastvogel-Zählgebiete, die vielfach auf 
nur wenigen Zählungen beruhen. Daten ab 2003. 
*: im Zählgebiet nur Einzeldaten vorhanden, ansonsten langjährige, i.d.R.  2-wöchentliche 
Zählungen im Zählgebiet (Rastvogel-Monitoring im Auftrag des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer) 
?: keine Nachweise aus dem Zählgebiet vorhanden 
Quellen: Nationalparkverwaltung, TMAP (trilaterales Wattenmeer-Monitoringprogramm), Jödicke 
(2006), www.naturgucker.de 
 

Aus den hohen Rastzahlen in den weniger als 5 km entfernten Rastschwerpunkten 

Hauke-Haien-Koog, Sönke-Nissen-Koog und Bottschlotter See, einem Nachweis von 

2.500 Nonnengänsen im angrenzenden Ockholmer Koog sowie aus der grundsätzlich 

hohen Eignung der Repowering-Flächen als Rastgebiet für ackertypische rastende Wat- 

und Wasservögel ist abzuleiten, dass im Umfeld des Repoweringvorhabens 

Langenhorn v.a. während des Herbstes mit einem bedeutenden Nonnengans-

Rastaufkommen zu rechnen ist, das in einer Größenordnung von mehreren Tausend 

Exemplaren liegen kann. 
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3.3 Weitere Arten  

GfN (2010) nennen als weitere Rastvögel im Bereich des Vorhabens im März 2009 u.a.  

Kiebitz max. 400 

Großer Brachvogel max. 130 

Graugans max. 120 

Regenbrachvogel max. 50 

Alpenstrandläufer max. 50 

Blässgans max. 50 

Diese Zahlen liegen im mittleren bis niedrigen Bereich. Allerdings lässt sich angesichts 

der Gesamt-Rastperiode von ca. 9 Monaten im Jahr (August/September bis April/Mai) 

aus den 3 Zählungen im Zeitraum von 2 Wochen nicht die Aussage ableiten, dass die 

Bedeutung der Repoweringflächen für diese Arten nur mittel oder gering sei. Dies gilt 

insbesondere für den Kiebitz, der in den landwirtschaftlich genutzten Kögen ein sehr 

ausgeprägtes Rast-Maximum im Herbst aufweist (siehe Rastvogeldaten aus dem 

trilateralen Wattenmeer-Monitoringprogramm TMAP). 

3.4 Fazit  

Der Bereich des Repoweringvorhabens Langenhorn mit Umgebung besitzt eine hohe 

bis sehr hohe Rastplatzfunktion für den Goldregenpfeifer, einer besonders planungsre-

levanten Art aus Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. Zu rechnen ist dort ebenfalls mit 

bedeutenden Rastpopulationen weiterer küstentypischer Ackervogelarten, insbesondere 

der Nonnengans (Anh. I EU-VSRL) und Kiebitz. 

Auch das Kreiskonzept Windkraft Nordfriesland bewertet den Südteil des Eignungsge-

bietes 030 Langenhorn als Verdachtsfläche für Rastgebiete. 
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4. Ornithologische Bewertung der Planungsunterlagen  

4.1 Aussagen zum Vogelzug  

Sollte der vorliegende Planentwurf ohne eine vorherige Zugvogelerfassung nach 

fachlich anerkannten Standards (s. LANU 2008a) beschlossen werden, wäre hierdurch 

ein Abwägungsfehler vorprogrammiert. Die maßgebliche Fachliteratur zum Vogelschutz 

in Schleswig-Holstein (KOOP 2002, 2010; s.o. S. 2ff) weist eindeutig auf die potenziell 

hohe Bedeutung der Repoweringflächen für Zugvögel hin. Im Faunistischen 

Fachgutachten wird diese nicht (KOOP 2010) oder nicht angemessen (KOOP 2002) 

berücksichtigt. Schon bei KOOP (2002, S. 177) findet sich die folgende Aussage zum 

Vogelzug in Nordfriesland: 

„Wasservögel erreichen insbesondere über die Schlei kommend sowie aus der 

Flensburger Förde über die Lecker Au und die Bongsieler Au das Wattenmeer bzw. den 

Beltringharder Koog, Hauke-Haien-Koog und Rickelsbüller Koog. Diese Zugwege 

müssen in jedem Fall frei von Hindernissen gehalten werden. Von diesen Gebieten 

ziehen die Vögel im Frühjahr wieder vor allem ost- und nordostwärts ab.“ Bei KOOP 

(2010, S. 51) ist dieser Sachverhalt in einer prägnanten Abbildung wiedergegeben, die 

als Grundlage für Abbildung 2 auf S. 3 dieses Gutachtens diente. 

Das Faunistische Fachgutachten geht mit keinem Wort auf den von KOOP (2002, 2010) 

klar beschriebenen Hauptzugweg für Wat- und Wasservögel von der Flensburger Förde 

über Lecker und Bongsieler Au zum Hauke-Haien-Koog ein. Stattdessen beschreibt es 

nur den anderen Ost-West-Hauptzugweg Nordfrieslands von der Eckernförder Bucht / 

Schlei zur Husumer Bucht und deutet die eigenen Zufalls-Zugbeobachtungen im 

Plangebiet als Ausläufer des Zugweges zur Husumer Bucht (GfN 2010, S. 15, 34). In 

diesem vorhabensrelevanten Punkt berücksichtigen auch die „Empfehlungen zur 

Berücksichtigung tierökologischer Belange bei der Windenergieplanungen in Schleswig-

Holstein“ (LANU 2008a, Karte 1), auf die sich das Faunistische Fachgutachten beruft, 

nicht den heutigen Wissensstand. 

Die Aussagen des Faunistischen Fachgutachtens, dass das Plangebiet nicht innerhalb 

eines bedeutenden Zugkorridors mit enger geographischer Bündelung liege, dass dort 

ein Breitfrontzug in geringer bis mittlerer Intensität ablaufe und daher insgesamt nur von 

einer mittleren Bedeutung für den Vogelzug auszugehen sei (S. 15f), entsprechen daher 
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nicht dem heutigen Stand der Vogelzugforschung in Schleswig-Holstein. Ohne 

systematische Zuguntersuchungen sind die Repoweringflächen als Verdachtsflächen 

für starken Vogelzug anzusehen. 

4.2 Aussagen  zu Rastvögel n 

Sollte der vorliegende Planentwurf ohne eine vorherige Rastvogelerfassung nach 

fachlich anerkannten Standards (s. LANU 2008a) beschlossen werden, wäre auch dies 

als Abwägungsfehler anzusehen. Die verfügbaren Daten der Nationalparkverwaltung 

und auch des Fachgutachtens weisen eindeutig auf die potenziell hohe Bedeutung der 

Repoweringflächen für Rastvögel, insbesondere den Goldregenpfeifer, hin 

(Verdachtsflächen).  

Die Darstellung des Rastvogelbestandes im Faunistischen Fachgutachten 

berücksichtigt nicht die vorhandenen Daten der Nationalparkverwaltung. Insbesondere 

fehlt der Hinweis auf die 2006 im nordöstlich angrenzenden Zählgebiet Langenhorner 

Koog registrierten 4.800 Goldregenpfeifer, die klar belegen, dass hochattraktive 

Rastflächen im Raum Langenhorn auch relativ küstenfern vorhanden sind. Diese 

Aussage trifft ebenfalls für die Nonnengans zu, von der Rastansammlungen bis 4.000 

Ex. aus dem Herrenkoog im Bereich des Bottschlotter Sees bekannt sind (s.o. S. 17, 

Abb. 13; Jödicke 2006). Der Hinweis auf die Küstenferne des Repoweringvorhabens 

Langenhorn im Faunistischen Fachgutachten (S. 13) ist somit als Argument gegen eine 

mögliche hohe Rastbedeutung der Repowering-Flächen nicht stichhaltig. 

Bei der Bestandsbewertung wird im Faunistischen Fachgutachten nicht berücksichtigt, 

dass die selbst erhobenen Daten nur aus einem sehr kleinen, 2-wöchigen Zeitfenster 

stammen, das außerhalb der herbstlichen Hauptrastzeit für die meisten in Ackerkögen 

relevanten Arten wie Goldregenpfeifer, Nonnengans und Kiebitz liegt. Die aus den 

wenigen Daten abgeleiteten Schlussfolgerungen, dass die Repoweringflächen keine 

großen Rastansammlungen wertgebender Arten wie Goldregenpfeifer und Kiebitz 

aufweisen bzw. diese im Nahbereich der Repoweringfläche nicht anzunehmen seien 

und dass daher nur von einer mittleren Bedeutung als Rastvogel-Lebensraum 

auszugehen sei (GfN 2010, S. 13), sind daher naturschutzfachlich unzulässig. 

Aus der erheblichen Unterschätzung des Rastvogel-Potenzials der Repoweringflächen 

sowie ihrer potenziellen Bedeutung für den Vogelzug folgt eine erhebliche 

Unterschätzung des sich hieraus ergebenden Konfliktpotenzials. Das 
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Beeinträchtigungsniveau für Scheuch- und Barrierewirkungen der geplanten 4 neuen 

Windkraftanlagen wird unzutreffend nur als gering eingestuft, entsprechendes gilt für die 

Bewertung des Kollisionsrisikos für Zug- und Rastvögel (GfN 2010, S. 27, 34).  

4.3 Artenschutz rechtliche Beurteilung  

Aufgrund der unzutreffenden Beschreibung und Bewertung des Vogelzuges sowie des 

Rastvogelgeschehens einschließlich lokaler Flugbewegungen im Planungsraum (s.o. 

4.2) schließt das Faunistische Fachgutachten zu Unrecht aus, dass das 

Repoweringvorhaben Langenhorn zu einer signifikanten anlage- bzw. betriebsbedingten 

Zunahme der Gefährdung von Zug- und Rastvögeln führen kann (S. 43). 

Das Faunistische Fachgutachten postuliert, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

europäisch geschützter Arten im Nahbereich des Repowering-Standortes – abgesehen 

von wenigen Brutvögeln – nicht anzunehmen seien (S. 44). Diese Aussage ist nach 

gegenwärtigem Kenntnisstand hinsichtlich einiger Rastvögel wie Goldregenpfeifer, 

Nonnengans und ggf. weiterer Arten wie Kiebitz nicht nachvollziehbar. Gemäß dem 

allgemein anerkannten Artenschutz-Vermerk des LBV-SH (2009) nehmen landesweit 

bedeutsame Rastplätze eine wichtige Lebensraumfunktion ein und müssen als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 BNatSchG eingestuft werden. In der Regel 

ist von einer landesweiten Bedeutung auszugehen, wenn in dem Gebiet regelmäßig 

mindestens 2% oder mehr des landesweiten Rastbestandes der jeweiligen Art in 

Schleswig-Holstein rasten. Dies könnte für die Marsch nordwestlich Langenhorns 

hinsichtlich der Arten Goldregenpfeifer (2%-Schwelle: 2.200 Ex.), Nonnengans (2%-

Schwelle: 2.000 Ex.) sowie möglicherweise weiterer Arten wie z.B. Kiebitz (2%-

Schwelle: 2.800-3.800 Ex.; vgl. LANU 2008) zutreffen. Die Bewertung der vorhandenen 

Datenlage muss noch mit dem LLUR abgestimmt werden, ebenso wie die Abgrenzung 

eines ggf. vorhandenen landesweit bedeutsamen Rastgebietes im Planungsraum (vgl. 

LBV-SH 2009, S. 6). 

Ob die ökologische Funktion der eventuell vorhandenen, von dem Repoweringvorhaben 

betroffenen landesweit bedeutenden Vogelrastplätze im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt bliebe, müsste ebenfalls näher geprüft werden. Hierbei ist zu beachten, dass 

sich die Goldregenpfeifer – im Gegensatz zum Kiebitz - zur Rast in der Regel auf relativ 

eng begrenzte Gebiete konzentrieren und daher weniger gut ausweichen können. 
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4.4 FFH-Verträglichkeitsprüfung  

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung liegt für das Repoweringvorhaben Langenhorn nicht 

vor. In der Planungsinformation zur 14. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Langenhorn (eff-plan 2009) wird ausgeführt, dass das Vogelschutzgebiet 

0916-491 „Ramsargebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ 

mindestens 2,8 km von der nächstgelegenen Anlage entfernt ist. Eine Verträglich-

keitsprüfung mit den Erhaltungszielen sei aufgrund des großen Abstands und der somit 

auszuschließenden erheblichen Beeinträchtigung nicht erforderlich (S. 6). 

Diese Aussage ist naturschutzfachlich unhaltbar. Das Plangebiet könnte im Korridor des 

für das Vogelschutzgebiet eminent wichtigen Hauptzugweges Flensburger Förde – 

Hauke-Haien-Koog liegen. Aufgrund des großen Aktionsradius von 5-9 km vieler 

Rastvogelarten wie Goldregenpfeifer und Nonnengans könnte das Plangebiet darüber 

hinaus Bestandteil eines wichtigen Einzel-Rastgebietes innerhalb des lokalen bzw. 

regionalen Rastflächenverbundes der o.g. Rastvögel als Erhaltungsziele des 

Vogelschutzgebietes Wattenmeer sein. 

Daher können erhebliche Beeinträchtigungen nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung des Repoweringvorhabens in Bezug auf das 

Vogelschutzgebiet Wattenmeer ist unverzichtbar. Dies gilt umso mehr als es  nach der 

EU-Vogelschutzrichtlinie bei der Prüfung der Richtlinienkonformität eines Vorhabens 

darauf ankommt, ob das jeweilige Vorhaben faktisch negative Auswirkungen auf das 

Schutzgebiet entfalten kann. Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn das geplante 

Vorhaben selbst außerhalb des Gebietes liegt. 

In einer FFH-Verträglichkeitsprüfung wären die Auswirkungen des Repoweringvor-

habens Langenhorn auch im Zusammenwirken mit den benachbarten Windkraft-

projekten der Gemeinden Ockholm und Bordelum zu betrachten (Berücksichtigung der 

sogenannten Kumulationseffekte) sowie vor dem Hintergrund bestehender 

Vorbelastungen des Raumes wie z.B. der zahlreichen Windkraftanlagen im Sönke-

Nissen-Koog (Vgl. Leitfaden FFF-VP, BMVBW 2004). 
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5. Fazit  

�” Die vorhandenen Daten über Zug- und Rastvögel in der Marsch nordwestlich Lan-

genhorn führen zu dem Schluss, das das – bislang unzureichend untersuchte – Plan-

gebiet einschließlich seiner Umgebung hinsichtlich seiner Bedeutung für Zug- und 

Rastvögel als potenzielles „Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Vogelschutz“ 

im Sinne der Empfehlungen des Landes zu Windenergieplanungen (LANU 2008a) 

einzustufen ist (Verdachtsfläche mit besonderer Prüfrelevanz). Auch das Kreiskon-

zept Windkraft Nordfriesland bewertet den Südteil des Eignungsgebietes 030 Lan-

genhorn als Verdachtsfläche für Rastgebiete. 

�” Das Faunistische Fachgutachten (GfN 2010) und die Planungsinformation (eff-plan 

2009) zum Repoweringvorhaben Langenhorn enthalten in der Bestandsdarstellung 

und -bewertung bezüglich der Zug- und Rastvögel mehrere naturschutzfachlich feh-

lerhafte Aussagen von großer Tragweite. 

�” Die o.g. fehlerhaften Bestandsdarstellungen und Bewertungen führen hinsichtlich der 

Zug- und Rastvögel zu einer unzulässigen Konfliktbewertung und artenschutzrechtli-

chen Beurteilung. 

�” Aufgrund naturschutzfachlich fehlerhafter Aussagen und Annahmen in der „Planungs-

information“ (eff-plan 2009) fehlt die erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung in Be-

zug auf das Vogelschutzgebiet S-H Wattenmeer. 

�” Die unzureichenden Planunterlagen sind in den o.g. Punkten vom Vorhabensträger zu 

überarbeiten, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nachzureichen. Hierfür sind auf-

grund des bestehenden Datenmangels Untersuchungen des Vogelzuges und der 

Rastvögel nach anerkannten Methodenstandards (s. LANU 2008a) erforderlich. 
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